Absender:                                                                                          Datum: 

An das

Finanzamt 

Xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

Steuernummer:oooooooooo ;Antrag auf Erlass von Säumniszuschlägen aus Billigkeitsgründen 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

leider bin ich momentan zahlungsunfähig und nicht mehr in der Lage, mit den mir zur Verfügung stehenden Mitteln meine Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 0000,00 EUR.

zu begleichen.

Mein monatliches Netto- Einkommen beläuft sich derzeit unter Berücksichtigung des Kindergeldes und der laufenden Kosten auf 0000,00 EUR.

Als Nachweis habe ich diesem Schreiben  einen Einkommensnachweis und eine  Auflistung meiner Ausgaben beigefügt. 

Der verbleibende Betrag reicht gerade aus die notwendigsten Lebenshaltungskosten meiner 00-köpfigen Familie zu decken. 

Durch den Zwang zur Zahlung der Säumniszuschläge wird mein notwendiger Lebensunterhalt bzw. der meiner Familie ernsthaft gefährdet. 

Sollten Sie diesem Vergleichsvorschlag nicht zustimmen, sehe ich derzeit keine andere Möglichkeit als einen Antrag auf Eröffnung des Verbraucherinsolvenzverfahrens zu stellen. Hier besteht die Gefahr, dass Sie im Rahmen der Quotenverteilung einen deutlich geringeren Betrag erhalten.

Bitte bedenken Sie bei Ihrer Entscheidung, dass der Bundesfinanzhof mit Urteil vom 2. Juli 1998 - IV R 60/97 ein Finanzamt verpflichtete, den Antrag eines Klägers auf Erlass der Säumniszuschläge noch einmal zu bearbeiten und zu prüfen, ob er tatsächlich zahlungsunfähig war
Bis zu Beginn meiner finanziellen Notsituation habe ich mich immer steuerehrlich verhalten.
Daher bitte ich Sie, die Erlassbedürftigkeit und –würdigkeit zu prüfen und mir die berechneten Säumniszuschläge zu erlassen.
Ich danke Ihnen im Voraus für Ihr Verständnis
Mit freundlichen Grüßen 

Hinweise zum Musterbrief: Erlass von Säumniszuschlägen

Erläuterungen:

Hier kann es durchaus sein, dass das Finanzamt auf diesen Brief mit Unverständnis reagiert. Das Finanzamt sei doch nicht Schuld an Ihrer finanziellen Notlage.

Doch hier haben sie höchstrichterlichen Beistand. Der Bundesfinanzhof hatte ein "Einsehen",  hinsichtlich der Säumniszuschläge. Sinn und Zweck der Säumniszuschläge sei es, so die Richter, die Eintreibung fälliger Steuern als Druckmittel zu unterstützen. Wenn aber der Steuerschuldner überschuldet und deshalb zahlungsunfähig sei, habe es keinen Sinn, ihn durch Säumniszuschläge noch weiter unter Druck zu setzen. 

Der Bundesfinanzhof verpflichtete das Finanzamt, den Antrag des Klägers auf Erlass der Säumniszuschläge noch einmal zu bearbeiten und zu prüfen, ob er tatsächlich zahlungsunfähig war. 
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Sprachregelung: 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit steht im Text z.B. "jeder Gläubiger ist…" und nicht jede(r) Gläubiger(in). Der Artikel dient als allgemeiner Gattungsbegriff und schließt weibliche Personen mit ein. 
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